Werkvertrag

zwischen

der Studentischen Unternehmensberatung Sapiente Consulting e.V., Arneburger Straße 24, Haus 2, 39576 Stendal, vertreten durch den/die Vorstandsvorsitzende/n Herrn/Frau ________________________ und den Vorstand für Finanzen und Recht Herrn/Frau __________________.
— im Folgenden Auftraggeber —

und

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

— im Folgenden Auftragnehmer —

Vorbemerkung

(1) Beiden Vertragsparteien ist bewusst, dass dieser Vertrag sowohl zeitlich als auch inhaltlich auf das in § 1 genannte Projekt begrenzt ist und hierdurch kein Arbeitsverhältnis begründet wird. 

(2) Beide Vertragsparteien sind für Beachtung der steuerlichen und sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen in eigener Sache selbst verantwortlich. 
(3) Der Auftraggeber engagiert den Auftragnehmer insbesondere deshalb, da er die Leistung des Auftragnehmers nur projektbezogen benötigt und im übrigen auch nicht mit Hilfe seiner eigenen Mitarbeiter erbringen kann. 

§ 1 Vertragsgegenstand/Projektbeschreibung

(1) Gegenstand des Vertrages ist die freie Mitarbeit des Auftragnehmers für den Auftraggeber im Projekt __________________________________________________________________.

(2) Die konkreten Einzelaufgaben ergeben sich im Rahmen des Projektes und sind als Anlage 1 zu diesem Vertrag beigefügt. Dort vereinbarte Termine sind Endfristen sind bindend. Im Rahmen der Projektabwicklung ist der Auftraggeber berechtigt, die Werkleistung durch Einzelangaben zu konkretisieren.
(3) Der Auftragnehmer ist in der Bestimmung des Arbeitsortes und seiner Arbeitszeit frei, soweit dem nicht zwingend arbeitstechnische Anforderungen entgegenstehen. 

(4) Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer zur Ausübung seiner Tätigkeit alle erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung. Der Auftraggeber gibt dem Auftragnehmer von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis, die zur Erbringung seiner Leistung von Bedeutung sein können. 

(5) Der Auftragnehmer unterliegt im übrigen keinerlei Weisungen des Auftraggebers oder dessen Mitarbeitern. Dies schließt eine Kontrolle des Auftraggebers bezüglich des Arbeitsfortschritts nicht aus. 

(6) Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen grundsätzlich mittels eigener Arbeitsmittel.
(7) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm durch diesen Vertrag obliegenden Leistungen und Erfolge persönlich zu erbringen.
(8) Auf Anforderung ist der Auftragnehmer verpflichtet, über den Stand seiner Arbeiten zu berichten.
§ 2 Honorar

(1) Der Auftragnehmer erhält für seine Tätigkeit ein Gesamthonorar  von _________ EURO, Abschläge gelten als nicht vereinbart.
(2) Soweit Umsatzsteuerpflicht besteht, gilt die Mehrwertsteuer als im Honorar enthalten. 

(3) Das Honorar ist frühestens nach Abnahme der Werkleistung durch den Auftraggeber binnen 14 Tagen nach der Abnahme fällig.

(4) Sollten Dritte Initiator des Projekts sein, tritt die Fälligkeit des Honorars erst mit Eingang der Projekterstattung bzw. einer Teilerstattung, soweit darin die Leistung des Aufragnehmers enthalten ist, ein.

(5) Mit dem Honorar sind alle Kosten des Auftragnehmers abgedeckt, dieser haftet persönlich für die Abführung etwaiger ihn betreffender Steuern und Sozialabgaben.
§ 3 Haftung/Gewährleistung

(1) Der Auftragnehmer haftet für eine der üblichen Sorgfalt entsprechende fach- und sachgerechte Ausführung der Vertragsleistungen.

(2) Er versichert, fachlich und zeitlich in der Lage zu sein, die übernommenen Arbeiten auszuführen.

(3) Im Fall einer Erkrankung oder sonstigen Verhinderung wird der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich informieren.

(4) Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, Absprachen mit Dritten zu treffen, die den Auftraggeber rechtlich oder finanziell binden.

(5) Auf Anforderung ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine angemessene Versicherung seiner abzuschließen und diese dem Auftraggeber nachzuweisen.

§ 4 Vertraulichkeit

(1) Dem Auftragnehmer ist untersagt, ihm im Rahmen des Werkvertrages zur Kenntnis gelangte Vorgänge und insbesondere geschützte personenbezogene Daten zu einem anderen als zu dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 

(2) Diese Verpflichtung endet nicht mit der Herstellung des Werkes.

(3) Überlassene Unterlagen sind spätestens nach Abnahme an den Auftraggeber auszuhändigen.

§ 5 Schriftform/Salvatorische Klausel

(1) Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine etwaige Vereinbarung über die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

(2) Sollten Regelungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag sich während der Vertragslaufzeit als lückenhaft erweisen, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages dadurch nicht berührt. Die Partner verpflichten sich, die fehlenden Bestimmungen einzufügen und rechtsunwirksame durch rechtswirksame der ursprünglichen Zielsetzung des Vertrages entsprechende Bestimmungen zu ersetzen.
Stendal, den ________



Stendal, den ________

_________________




_________________









Für den Auftragnehmer

_________________

Für den Auftraggeber

Anlage 1:
